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bundeskanzleramt.gv.at 

Karl Nehammer 

Bundeskanzler 

Herrn 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2022-0.283.234  

Wien, am 14. Juni 2022 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Hafenecker, MA, Kolleginnen und Kollegen haben am 

14. April 2022 unter der Nr. 10711/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Zutrittsberechtigung und Besuche von externen Personen im Umfeld des Bundeskanzlers 

im Bundeskanzleramt“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu Frage 1 des ersten und zweiten Fragenteils: 

1. Haben Georg Streiter, Kai Diekmann oder andere Personen, die für die deutsche PR-

Agentur „Storymachine“ arbeiten, eine aufrechte Zutrittsberechtigung für die Räum-

lichkeiten des Bundeskanzleramts oder des Kabinetts des Bundeskanzlers? 

a. Wenn ja: 

i. Seit wann verfügen Georg Streiter, Kai Diekmann oder andere Personen, die 

für die deutsche PR-Agentur „Storymachine“ arbeiten, über eine Zutrittsbe-

rechtigung für die Räumlichkeiten des Bundeskanzleramts oder des Kabinetts 

des Bundeskanzlers? 
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ii. Wer hat diese Zutrittsberechtigung für Georg Streiter, Kai Diekmann oder an-

dere Personen, die für die deutsche PR-Agentur „Storymachine“ arbeiten, an-

geordnet? 

iii. Wer hat diese Zutrittsberechtigung für Georg Streiter, Kai Diekmann oder an-

dere Personen, die für die deutsche PR-Agentur „Storymachine“ arbeiten, ge-

nehmigt? 

iv. Wie lange ist diese Zutrittsberechtigung für Georg Streiter, Kai Diekmann o-

der andere Personen, die für die deutsche PR-Agentur „Storymachine“ arbei-

ten, gültig? 

1. Verfügt Frau Katharina Nehammer über eine permanente Zutrittsberechtigung für 

das Bundeskanzleramt und/oder die Räumlichkeiten des Kabinetts des Bundeskanz-

lers? 

a. Wenn ja: 

i. Seit wann verfügt Frau Katharina Nehammer über diese Zutrittsberechti-

gung? 

ii. Wer hat diese Zutrittsberechtigung genehmigt? 

iii. Wie lange ist diese Zutrittsberechtigung gültig? 

Den genannten Personen wurden keine Zutrittskarten zur Verfügung gestellt. 

Zu Frage 2 des ersten und zweiten Fragenteils: 

2. Gibt es eine berufliche Verbindung zwischen dem Bundeskanzleramt und Georg Strei-

ter, Kai Diekmann oder andere Personen, die für die deutsche PR-Agentur „Storyma-

chine“ arbeiten (Anstellung, Werkvertrag, Beratervertrag, etc.)?  

a. Wenn ja: 

i. Wie ist dieser Vertrag ausgestaltet? (Bitte um Mitteilung über Art des Vertra-

ges, Laufzeit, Honorar/Lohn/Gehalt, etc.) 

ii. Wer hat diesen Vertrag für das BKA unterzeichnet? 

2. Gibt es eine berufliche Verbindung zwischen dem Bundeskanzleramt und Frau Ka-

tharina Nehammer (Anstellung, Werkvertrag, Beratervertrag, etc.)?  

a. Wenn ja: 

i. Wie ist dieser Vertrag ausgestaltet? (Bitte um Mitteilung über Art des Vertra-

ges, Laufzeit, Honorar/Lohn/Gehalt, etc.) 

ii. Wer hat diesen Vertrag für das BKA unterzeichnet? 

Es gibt keine Verträge im Sinne der Fragestellung. 
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Zu den Fragen 3 und 4 des ersten und zweiten Fragenteils: 

3. Wie oft seit Übernahme der Kanzlerschaft durch Karl Nehammer waren Georg Strei-

ter, Kai Diekmann oder andere Personen, die für die deutsche PR-Agentur „Storyma-

chine“ arbeiten, in den Kabinettsräumlichkeiten des Bundeskanzleramts? (Bitte um 

Anzahl der Besuche und wer der/die Besucher war/en.) 

4. Falls Georg Streiter, Kai Diekmann oder andere Personen, die für die deutsche PR-

Agentur „Storymachine“ arbeiten, keine permanente Zutrittsberechtigung zum BKA 

und den Kabinettsräumlichkeiten haben – an wie vielen Tagen seit der Übernahme 

der Kanzlerschaft durch Karl Nehammer wurden Georg Streiter, Kai Diekmann oder 

andere Personen, die für die deutsche PR-Agentur „Storymachine“ arbeiten, als Be-

sucher registriert? 

3. Wie oft seit Übernahme der Kanzlerschaft durch Karl Nehammer war Frau Katharina 

Nehammer in den Kabinettsräumlichkeiten des Bundeskanzleramts? (Bitte um An-

zahl der Besuche) 

4. Falls Frau Katharina Nehammer keine permanente Zutrittsberechtigung zum BKA 

und den Kabinettsräumlichkeiten hat – an wie vielen Tagen seit der Übernahme der 

Kanzlerschaft durch Karl Nehammer wurde Frau Katharina Nehammer als Besuche-

rin registriert? 

Es werden keine Zugangslisten geführt, die Portiere sind lediglich angewiesen eine Ausga-

beliste von Besucherkarten zu führen, um deren Vollständigkeit zu administrieren.  

Zu den Fragen 5 und 6 des ersten und zweiten Fragenteils: 

5. Verfügen Georg Streiter, Kai Diekmann oder andere Personen, die für die deutsche 

PR-Agentur „Storymachine“ arbeiten, im BKA und/oder den Räumlichkeiten des Ka-

binetts über speziell ihnen zugeteilte Räumlichkeiten oder einen speziell ihnen zuge-

teilte Schreibtische? 

6. Nützen Georg Streiter, Kai Diekmann oder andere Personen, die für die deutsche PR-

Agentur „Storymachine“ arbeiten, Infrastruktur des Bundeskanzleramts? 

a. Nützen sie einen Computer des BKA? 

b. Nützen sie einen Laptop des BKA? 

c. Nützen sie ein Tablet des BKA? 

d. Nützen sie ein Mobiltelefon und/oder Smartphone des BKA? 

5. Verfügt Frau Katharina Nehammer im BKA und/oder den Räumlichkeiten des Kabi-

netts über speziell ihr zugeteilte Räumlichkeiten oder einen speziell ihr zugeteilten 

Schreibtisch? 

6. Nützt Frau Katharina Nehammer Infrastruktur des Bundeskanzleramts? 
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a. Nützt sie einen Computer des BKA? 

b. Nützt sie einen Laptop des BKA? 

c. Nützt sie ein Tablet des BKA? 

d. Nützt sie ein Mobiltelefon und/oder Smartphone des BKA? 

Den genannten Personen wurden weder Räumlichkeiten noch Infrastruktur zur Verfügung 

gestellt. 

 

 

Karl Nehammer
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